
Wasser
Zur Minimierung der Niederschlagswassereinleitungen in die vorhandene Mischwasser-

kanalisation sollte eine Rückhaltung von Niederschlagswasser auf den einzelnen Grund-
stücken in Form von z.B. Regenwasserzisternen zur Regenwassernutzung vorgesehen
werden.

Gem. § 49 WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich un-

mittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grund-

wassers auswirken können, dem Kreis Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, Sachgebiet

Wasser und Boden, einen Monat vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Sollten für die geplan-
ten Bauvorhaben bauzeitliche Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, ist hierfür

statt der Anzeige nach § 49 WHG direkt eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG

beim Kreis Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, Sachgebiet Wasser und Boden, zu

beantragen. Für dauerhafte Grundwasserabsenkungen kann keine Erlaubnis in Aussicht
gestellt werden.

Bei einer Unterkellerung der Gebäude sollte aufgrund zu erwartender Staunässe darauf

geachtet werden, dass die Außenwände aus WU-Beton erstellt werden.

Für die bautechnische Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen

(Recyclingbaustoffe/Bauschutt, industrielle Reststoffe) oder schadstoffbelasteten
Bodenmaterialien im Straßen- und Erdbau (z.B. Errichtung von Trag- und

Gründungsschichten, Geländemodellierungen, Kellerverfüllungen) ist gemäß § 8

WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist vom Bauherrn bei der
Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, zu beantragen. Mit dem

Einbau des Sekundärbaustoffes oder der Bodenmaterialien darf erst nach Erteilung einer
wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen werden. Die Verwertung von industriellen

Reststoffen ist auf Grundstücken, die der Wohnnutzung dienen, ausgeschlossen.

Baugrundbeschaffenheit

Der Untergrund kann sehr empfindlich auf Bodendruck von Bauwerken reagieren, so dass

Setzungen möglich sein können. Die Baugrundeigenschaften sollten durch
objektbezogene Baugrunduntersuchungen ermittelt werden.

Hinweise

Schallschutz

Zu 5.1 Bei Außenwänden und Dächern mit einem Schalldämmmaß von mindestens erf.

R'  = 50 dB, einem üblichen Verhältnis der gesamten Außenfläche zur Grundfläche

des Raumes von 0,5 und einem Fensterflächenanteil einschließlich Rollladenkästen
und Lüftungseinrichtungen von FFA ≤ 40 % sind hierzu Fenster, Rollladenkästen und

Lüftungseinrichtungen der Schallschutzklasse 4 mit einem Schalldämmmaß von

mindestens erf.R'  ≥ 40 dB nach VDI-Richtlinie 2719 erforderlich.

Zu 5.2 Bei Außenwänden und Dächern mit einem Schalldämmmaß von mindestens erf.

R'  = 45 dB, einem üblichen Verhältnis der gesamten Außenfläche zur Grundfläche

des Raumes von 0,5 und einem Fensterflächenanteil einschließlich Rollladenkasten
und Lüftungseinrichtungen von FFA ≤ 40 % sind hierzu Fenster, Rollladenkästen und

Lüftungseinrichtungen der Schallschutzklasse 3 mit einem Schalldämmmaß von

mindestens erf.R'  ≥ 35 dB nach VDI-Richtlinie 2719 erforderlich.



Denkmalschutz

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche

Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und

Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch

Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt

werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde

und/oder dem LWL - Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel. 02761/93750,

Fax 02761/937520), unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei

Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG NW), falls diese

nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschafsverband

Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für

wissenschaftliche Erforschungen bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 (4)

DSchG NW).

Kampfmittel

Weist der Erdaushub bei Durchführung der Bauvorhaben auf außergewöhnliche

Verfärbungen hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten

sofort einzustellen und der staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

(Anschrift: Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 22, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg,

Tel. 02931/822144 oder 02331/69270)


